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10. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am …………. gemäß § 10 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  

 Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienst-
stunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  

 Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.  

 Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 
214 und 215 BauGB wird hingewiesen. 

 

  Utting am Ammersee, den  ................................................  
 

 

   ..........................................................................................  
  (Siegel)  Erster Bürgermeister Florian Hoffmann 
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20 Flora, Fauna, Artenschutz 

Der zu erhaltende Gehölzbestand ist unter Beachtung der Schutzmaßnahmen ge-
mäß DIN 18920 zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen wirksam zu schützen. 

Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ist es in der Zeit vom 01. März bis 30. September 
aus artenschutzrechtlichen Gründen verboten, Bäume, Hecken, lebende Zäune, 
Gebüsche und andere Gehölze, die außerhalb gärtnerisch genutzter Grundflächen 
stehen, abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Diese Zeiten sind auch bei 
potenziellen Fällungen, z. B. bei  nicht mehr stand- und bruchsicheren Bäumen aus 
Gründen der Verkehrssicherheit gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2c, einzuhalten. Immer zuläs-
sig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der 
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.  

Der Abbruch der Bestandsgebäude sollte ausschließlich in den Wintermonaten au-
ßerhalb des Brutzeitraums bzw. der Fortpflanzungszeiten stattfinden. Auf diese 
Weise wird ausgeschlossen, dass in der Bauzeit durch Singvögel bezogene Vogel-
nester zerstört werden (Tötungsverbot, Störungsverbot und Lebensstättenschutz 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG). Ist eine Rodung und Baufeldfreimachung außerhalb 
dieser Zeitspanne notwendig, so darf sie nur in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde stattfinden. Dann muss im Vorfeld eine Besatzkontrolle möglicher 
Nester erfolgen und falls Tiere angetroffen werden, müssen diese durch einen 
Fachmann umgesiedelt werden. 

 

 

Kartengrundlage Geobasisdaten  Bayerische Vermessungsverwaltung 
08/2020. Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnach-
weis nicht geeignet. 

Maßentnahme Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 
keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind 
etwaige Differenzen auszugleichen. 

 

Planfertiger München, den  ...................................................................  
 

   ..........................................................................................  
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 

 

Gemeinde Utting am Ammersee, den  ................................................  

 

   ............................................................................................ 
  Erster Bürgermeister Florian Hoffmann 
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E Verfahrensvermerke 

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.04.2018 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 17.04.2018 ortsüblich 
bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Unterrichtung und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung über den Vorentwurf 
des Bebauungsplans in der Fassung vom 07.06.2018 hat in der Zeit vom 
21.06.2018 bis 23.07.2018 stattgefunden. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung über 
den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 07.06.2018 hat in der Zeit 
vom 21.06.2018 bis 23.07.2018 stattgefunden. 

4. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.03.2020 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20.04.2020 bis 12.06.2020 
öffentlich ausgelegt. 

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.03.2020 wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 20.04.2020 bis 12.06.2020 beteiligt. 

6. Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.10.2020 wurde 
mit der Begründung gemäß § 4 a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
11.11.2020 bis 25.11.2020 erneut öffentlich ausgelegt. 

7. Zu dem geänderten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.10.2020 
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 a Abs. 3 
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.11.2020 bis 25.11.2020 erneut beteiligt. 

8. Die Gemeinde Utting am Ammersee hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 
17.12.2020 den Bebauungsplan in der Fassung vom 17.12.2020 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen.  

  Utting am Ammersee, den  ................................................  
 

 

   ..........................................................................................  
  (Siegel)  Erster Bürgermeister Florian Hoffmann 

 

9. Ausgefertigt 
  Utting am Ammersee, den  ................................................  

 

 

   ..........................................................................................  
  (Siegel) Erster Bürgermeister Florian Hoffmann 
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9.4 Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern 

Es ist eine Strauchreihe aus Heistern und Sträuchern 
(Mindestqualität: 2x verpflanzt, 100 – 125 cm Höhe) zu 
pflanzen. Der Pflanzabstand zwischen den Einzelsträu-
chern beträgt 1,5 m.  

Die Pflanzungen sind spätestens in der Vegetationsperio-
de nach Aufnahme der jeweiligen Nutzung durchzuführen. 

9.5 Bauliche Anlagen sind innerhalb der Flächen nach A 9.3 und A 9.4 unzulässig. 

9.6 Im gesamten Plangebiet sind ausschließlich standortgerechte, heimische Laubbäu-
me oder Sträucher zu pflanzen. Die Pflanzung von Formhecken aus Nadelgehölzen 
ist unzulässig. 

9.7 Gemäß A 9.2, A 9.3 und A 9.4 zur Pflanzung oder zum Erhalt festgesetzte, ausfal-
lende Bäume und Sträucher sind in den festgesetzten Pflanzqualitäten in der fol-
genden Vegetationsperiode zu ersetzen. 

9.8 Die unbebauten Bereiche der Grundstücke sind zu begrünen und standortgerecht 
zu bepflanzen. 

9.9 An jedem Hauptgebäude ist mindestens eine Nisthilfe für Fledermäuse und mindes-
tens eine Nisthilfe für Gebäudebrüter anzubringen. Es sind insgesamt mindestens 
vier verschiedene Typen von Nistkästen zu verwenden. 

9.10 Die durchwurzelbare Bodenüberdeckung von Tiefgaragenflächen und sonstigen 
Geländeunterbauungen muss mind. 0,60 m betragen. 

10 Geländeveränderungen 

10.1 Aufschüttungen und Abgrabungen gegenüber dem bestehenden Gelände sind bis 
zu einer Höhe von 0,50 m zulässig. Höhenunterschiede sind im Grundstück zu ver-
ziehen und dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen. 

10.2 Stützmauern sind nicht zulässig. 

11 Wasserhaushalt 

11.1 Stellplätze, Zufahrten, Fußwege und Abstellflächen sind in wasserdurchlässiger 
Bauweise (z.B. Schotterrasen, Rasengittersteine, Rasenpflaster, wassergebunde-
nen Decken, Kleinsteinpflaster mit durchlässigem Unterbau u.ä.) herzustellen. 

11.2 Vor dem Einleiten des gesammelten Niederschlagswassers in den Mischwasserka-
nal sind geeignete Maßnahmen zur Retention zu treffen. Der gedrosselte Ablauf des 
Niederschlagswassers aus dem gesamten Umgriff des Bebauungsplanes darf dabei 
in Summe 10 l/s nicht überschreiten. Die Dimensionierung der Rückhalteeinrichtung 
ist nach dem Arbeitsblatt DWA-A 117 (Bemessung von Regenrückhalteräumen) 
auszuführen. Alle Anlagenteile sind gegen rückstauendes Abwasser aus der Kanali-
sation zu sichern. 
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3.6 Unterer Bezugspunkt für Wand- und Firsthöhe ist die Oberkante Erdgeschoss-
Rohfußboden. 

Oberer Bezugspunkt für die Wandhöhe ist der traufseitige Schnittpunkt der Außen-
wand mit der Oberkante Dachhaut. 

Oberer Bezugspunkt für die Firsthöhe ist der höchste Punkt der äußeren Dachhaut. 

4 Baugrenze und Bauweise 

4.1 Es wird die offene Bauweise festgesetzt. 

4.2 Es sind Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser zulässig. 

4.3  Baugrenze 

4.3.1 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Terrassen um bis zu 3,0 m sowie durch 
Dachüberstände und Lichtschächte um bis zu 1,0 m überschritten werden. 

4.4 Offene Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Garagen, die kei-
ne Tiefgaragen sind, und Carports sind im gesamten Geltungsbereich unzulässig.  

4.5 Die Geltung der Abstandsflächenregelungen des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird 
angeordnet. 

Hiervon abweichend werden die Abstandsflächen an den 
gekennzeichneten Baugrenzen auf eine Tiefe von 0,5 H 
und mindestens 1,5 m festgesetzt. 

5 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

5.1   Fläche für Tiefgarage 

Tiefgaragen sind nur innerhalb der dafür festgesetzten 
Flächen und innerhalb der Baugrenzen zulässig.  

5.2 Die Rampen von Tiefgaragen sind baulich zu integrieren oder als geschlossenes 
Gebäude auszubilden und schallmindernd auszukleiden.  

5.3 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind bis zu einer Fläche von je 20 m² 
auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

5.4 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO, mit Ausnahme von Flächen für Müll-
tonnen, müssen mindestens 3,0 m von der Straßenbegrenzungslinie entfernt sein. 

6 Bauliche Gestaltung 

6.1 Es sind nur symmetrische Satteldächer mit einer Dachneigung von 20° bis 45° so-
wie Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 10° zulässig.  

6.2 Dacheinschnitte und Dachaufbauten sind unzulässig. 

A 
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A Festsetzungen 

1 Geltungsbereich 

1.1  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

1.2 Innerhalb des Geltungsbereichs sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durch-
führung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger 
und der Gemeinde Utting am Ammersee verpflichtet hat. 

1.3 Änderungen und Ergänzungen des Durchführungsvertrags oder der Abschluss ei-
nes neuen Durchführungsvertrags sind zulässig. 

1.4 Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Mentergelände“. 

2 Art der baulichen Nutzung 

2.1 Es wird ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. 

2.2 Nicht zulässig sind Tankstellen und Vergnügungsstätten. 

3 Maß der baulichen Nutzung 

3.1 Die max. zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,35. 

3.1.1 Für Außentreppen, Vordächer, Balkone, Terrassen, Lichtschächte und Wintergärten 
wird eine zusätzliche Grundfläche von 20 v.H. der gemäß A 3.1 maximal zulässigen 
Grundfläche festgesetzt. 

3.1.2 Die gemäß A 3.1 maximal zulässige Grundflächenzahl kann durch die in § 19 Abs. 4 
Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO genannten Anlagen bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl 
von 0,50 überschritten werden. 

3.1.3 Die gemäß A 3.1 maximal zulässige Grundflächenzahl kann durch die Anlage einer 
Tiefgarage bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl von 0,64 überschritten werden. 

3.2 Es sind max. zwei Vollgeschosse zulässig. 

3.3 Die maximal zulässige Wandhöhe beträgt 6,50 m. 

3.4 Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 9,15 m. 

3.5 Die Oberkante des Erdgeschoss-Rohfußbodens darf maximal bei 567,85 m über 
Normalhöhen-Null liegen. 
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6.3 Die Dacheindeckung geneigter Dächer hat mit roten, rotbraunen oder dunkelgrauen 
bis anthrazitfarbenen Dachziegeln oder Dachsteinen zu erfolgen. 

6.4 Erdgeschossige Wintergärten, überdachte Pergolen und untergeordnete Bauteile 
wie Hauseingangsüberdachungen sind von den Festsetzungen zur Dachform, 
Dachneigung und Dacheindeckung ausgenommen. 

6.5 Die Hauptfirstrichtung muss jeweils über die Längsseite des Gebäudes verlaufen. 

6.6 Fassaden sind verputzt oder aus Holz herzustellen. Hiervon ausgenommen sind 
Wintergärten. Grelle und leuchtende Farben, wie z.B. die RAL-Farben 1016, 1026, 
2005, 2007, 3024 und 3026, 4000, 6032, 6037, 6038, sowie spiegelnde oder reflek-
tierende Materialien sind für Dacheindeckungen und Außenwände unzulässig. 

6.7 Solar- bzw. Fotovoltaikanlagen sind nur auf Dächern und parallel zur Dachhaut zu-
lässig. 

6.8 Doppelhäuser sind profilgleich ohne Versatz mit gleicher Dachdeckung auszufüh-
ren. 

7 Verkehrsflächen 

7.1  öffentliche Verkehrsfläche 

7.2  Straßenbegrenzungslinie 

8 Ver- und Entsorgungsanlagen 

Sämtliche Ver- und Entsorgungsanlagen, einschließlich Strom- und Telefonleitun-
gen, sind - vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen - unterirdisch zu führen. 

9 Grünordnung und Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen 

9.1  zu erhaltender Baum 

9.2   zu pflanzender Baum 

Die Anzahl der zeichnerisch festgesetzten Bäume ist ver-
bindlich, ihre Situierung kann gegenüber der Planzeich-
nung um max. 5,0 m abweichen. 

9.2.1 Die gemäß A 9.2 zu pflanzenden Bäume müssen zum Zeitpunkt der Pflanzung min-
destens folgende Pflanzqualität aufweisen: extra weiter Stand, mindestens 3x ver-
pflanzte Baumschulware, Stammumfang in 1,0 m Höhe mindestens 18 bis 20 cm 

9.2.2 Die Pflanzungen sind spätestens in der Vegetationsperiode nach Aufnahme der 
jeweiligen Nutzung durchzuführen.  

9.3 Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern  
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12 Einfriedungen 

Abweichend von der „Satzung über örtliche Bauvorschriften“, in der jeweils gelten-

den Fassung, gelten folgende Festsetzungen: 

12.1 Einfriedungen sind sockellos bis zu einer Höhe von 1,20 m über der natürlichen Ge-
ländeoberkante zulässig. 

12.2 Geschlossene Einfriedungen in Form von Mauern, Betonwänden, Gabionen, Metall-
platten und Sichtschutzmatten sind unzulässig. 

12.3 Zwischen Unterkante Zaun und Boden ist ein Abstand von 15 cm einzuhalten. 

13 Bemaßung 

 Maßzahl in Metern 

B Nachrichtliche Übernahme 

  L Grenze des Landschaftsschutzgebietes 

   „Ammersee-West“ 

C Kennzeichnungen 

1   anthropogene Verfüllung  
  mit erhöhen Stoffkonzentrationen 

2 Innerhalb der in der Planzeichnung durch Ziffer C1 gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
gekennzeichneten Flächen sind anthropogene Verfüllungen vorhanden. 

3 Bei Baumaßnahmen im Bereich der Verfüllung ist daher folgendes zu beachten: 

Das beim Aushub oder den Gründungsmaßnahmen anfallende, verunreinigte Mate-
rial ist nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zu behandeln. 
Anfallendes Aushubmaterial muss separiert, zwischengelagert, einer Deklarations-
analyse unterzogen und ordnungsgemäß verwertet bzw. entsorgt werden. Verunrei-
nigtes Material, das zwischengelagert wird, muss vor Niederschlagswasser ge-
schützt werden, damit kein Sickerwasser entstehen kann. Die Verwertung/ Entsor-
gung des Materials mit Vorschlag des Entsorgungswegs darf erst nach Beurteilung 
der Untersuchungsergebnisse durch ein Fachbüro und die Fachbehörden (in die-
sem Fall die Abfall-/Bodenschutzbehörde des Landratsamtes Landsberg am Lech) 
vorgenommen werden. 

Darüber hinaus sind Gesetze und Verordnungen zum Bodenschutzrecht 
(z.B. BBodSchG, BBodSchV) zu beachten. 
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D Hinweise 

1   Grundstücksgrenze 

2 1182 Flurnummer, z.B. 1182 

3   bestehende Bebauung 

4   abzubrechende Bebauung 

5   bestehende, unterirdische Trinkwasserleitung 

6   bestehender, unterirdischer Mischwasserkanal 

7   bestehende, unterird. Stromleitungen (Niedrigspannung) 

8   bestehende, unterird. Stromleitung (20kV) 

9   bestehende, unterird. Leitung der Telekom 

10   bestehende Einzäunung des Nachbargrundstücks 

11 fffffffffffffff  Höhenlinien in Metern über Normalhöhennull 

12   bestehende Bäume außerhalb des Geltungsbereichs 

13   Baum zu entfernen 

14 Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

15 Denkmalschutz 

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass 
man auf Bodendenkmäler stößt. Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder 
Besitzer der Grundstücke sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) wird auf die 
gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmälern nach Art. 8 des 
Denkmalschutzgesetzes hingewiesen. 

Art. 8 Abs. 1 DSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
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Art. 8 Abs. 2 DSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet. 

16  Niederschlagswasser und Grundwasser 

Die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage des gemeinsamen Kommu-
nalunternehmens Ammerseewerke (Entwässerungssatzung, EWS) ist in der jeweils 
aktuellen Fassung anzuwenden. 

Die Zwischenspeicherung von unverschmutztem Niederschlagswasser in Zisternen 
zur Ermöglichung der Brauchwassernutzung und zur Reduzierung des Frischwas-
serverbrauchs wird empfohlen. 

Eine Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser ist aufgrund der Boden-
bedingungen nicht oder nur schwer möglich und im Bereich der Altablagerung nicht 
zulässig. Die Niederschlagswasserfreistellungverordnung ist nicht anwendbar. 

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen Flächen, 
auf denen nicht mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, ist über den 
bestehenden Regenwasserkanal abzuleiten. Ausreichend bemessene Rückhalteein-
richtungen, wie etwa Schächte oder Mulden o.ä., sind dahingehend zu schaffen. 
Die Einrichtungen müssen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 

Für Bauwasserhaltungen und Bauten im Grundwasser ist eine wasserrechtliche Er-
laubnis erforderlich. Diese ist rechtzeitig vor Baubeginn beim Landratsamt zu bean-
tragen.  

17 Infrastruktur 

Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die vorhandene zentrale 
Wasserversorgungsanlage angeschlossen sein. 

Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen nicht überbaut werden. Die erforderlichen 
Mindestabstände von Baumpflanzungen zu diesen Leitungen sind einzuhalten. 

Innerhalb des Schutzbereichs von Leitungen ist tief wurzelnde Bepflanzung nicht zu-
lässig. 

18 Umgang mit Bodenauffüllungen/ Altlasten 

In Abstimmung mit der Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landratsamtes Lands-
berg am Lech wird auf nachfolgende Anforderungen zur Bewältigung von Bodenauf-
füllungen textlich hingewiesen: 

1. Rückbau- u. Aushubüberwachung 

Vor Rückbau von baulichen Anlagen ist ein mit den zuständigen Fachstellen abge-
stimmtes, fachlich qualifiziertes Rückbaukonzept zu erstellen, das sich an den An-
forderungen der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (TR LAGA) 
Nr. 20, neuester Stand sowie der Arbeitshilfe Kontrollierter Rückbau/ BayLfU 2003 
(AH), orientiert. 
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entsprechend sensible Nutzung im Laufe der Zeit einstellt, ist bei Spiel-, Freizeitnut-
zung eine mindestens 0,35 m, bei Nutzgartennutzung eine 0,60 m mächtige Deck-
schicht aus unbelastetem Bodenmaterial nachzuweisen oder eine potentielle Ge-
fährdung ist durch geeignete Maßnahmen zur Nutzungseinschränkung zu verhin-
dern.  

Dieser Nachweis kann durch eine Oberbodenuntersuchung der in der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) einschlägigen Untersuchungs-
bereiche mit Nachweis der Einhaltung der Prüf-/Vorsorgewerte der BBodSchV oder 
durch einen hinsichtlich Bodenbelastungen aussagekräftigen Herkunftsnachweis 
vom Einbaumaterial mit Überwachung und Dokumentation durch den Gutachter er-
folgen. 

Die Nachweise/Dokumentationen sind dem Landratsamt Landsberg am Lech vorzu-
legen. 

7. Weitere Hinweise 

Bei Arbeiten im Bereich von Altablagerungen sind die „Richtlinien für Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen“, der Tiefbau Berufsgenossenschaft, BGR 128 sowie die 
„Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 524“ zu beachten. 

Name, Adresse und Erreichbarkeit des mit den Überwachungsmaßnahmen beauf-
tragten Sachverständigen sowie der Beginn der Arbeiten ist dem Landratsamt 
Landsberg am Lech mindestens eine Woche vorher mitzuteilen. 

Bei Feststellung von Auffälligkeiten bei der Aushubüberwachung ist das Landrats-
amt Landsberg am Lech zu informieren, ggf. ist das weitere Vorgehen abzustim-
men. 

Sämtliche Verwertungsmaßnahmen sind entsprechend den Vorgaben der TR LAGA 
M 20 Nr. II 1.2.4 sowie 1.4.4 zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Land-
ratsamt Landsberg am Lech nach Abschluss der Maßnahme vorzulegen.  

Die einschlägigen Nachweispflichten bzgl. Verwertungs- und Entsorgungsmaßnah-
men sind zu beachten (Nachweisverordnung – NachwV i. d. aktuellen Fassung). 

19  Immissionsschutz 

Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 
im Planungsgebiet zeitweise Lärm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen, welche aus 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung resultieren, hinzunehmen. 

Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärmbelästigung - Ver-
kehrslärm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch vor 6 Uhr morgens, be-
dingt durch das tägliche Futterholen, zu rechnen ist. Zudem ist mit sonstigen Lärm- 
oder Geruchsbeeinträchtigungen, z.B. durch Ausbringen von Düngemitteln oder 
während der Erntezeit (Mais-, Silage- und Getreideernte, ev. Zuckerrübenernte) 
auch nach 22.00 Uhr zu rechnen. 

Diese Immissionen sind zu dulden (§ 906 BGB), wenn die Einwirkung die Benut-
zung des Grundstückes nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt, durch ortsübli-
che Nutzung des anderen Grundstückes herbeigeführt wird und nicht durch wirt-
schaftlich zumutbare Maßnahmen verhindert werden kann. 
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Bei sämtlichen Aushubmaßnahmen ist eine fachlich qualifizierte, horizontbezogene 
(separierende) Aushubüberwachung unter Berücksichtigung sämtlicher Erkun-
dungsergebnisse durchzuführen. Die Aushubüberwachung hat sich an den ein-
schlägigen Anforderungen der TR LAGA M 20, die Probenahme an den Vorgaben 
der Mitteilung der LAGA 32 PN 98, zu orientieren. Bodenmaterial ist in der Regel in 
der Feinfraktion < 2mm zu untersuchen. 

Das in Haufwerken zwischengelagerte Aushubmaterial ist gegen Wind-, und Was-
serverfrachtung zu sichern. 

Die Maßnahmen sind mit der Bodenschutzbehörde abzustimmen und zu dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist der Bodenschutzbehörde vorzulegen. 

2. Beweissicherungsuntersuchungen 

Im Zuge der Rückbau- und Aushubüberwachung sind nach Rücksprache mit den 
zuständigen Fachstellen grundsätzlich Beweissicherungsuntersuchungen mit An-
wendung der in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
genannten sowie der für Bayern geltenden fachlichen Regeln (Anhänge 1 und 2 der 
BBodSchV, Merkblätter des (ehemaligen) Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft 
Nr. 3.8/1, 3.8/4, 3.8/5 u. 3.8/6) durchzuführen, sofern signifikante Bodenkontamina-
tionen im Aushubniveau (Aushubsohle u. -böschungen) nicht ausgeschlossen wer-
den können. 

Des Weiteren besteht eine verbindliche Beweissicherungspflicht im Lage- und hyd-
raulischen Einwirkbereich von Entwässerungseinrichtungen, wie z. B. Rigolenanla-
gen und Sickerschächten. Derartige Anlagen sind nur in Bereichen zulässig, in de-
nen die Einhaltung der Vorsorgewerte der BBodSchV (Z 0-Werte der TR LAGA M 
20 in der Fraktion < 2mm) dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim vorab nachgewie-
sen werden (insbesondere Bereich V 11). 

3. Verwertungs- und Entsorgungsmaßnahmen 

Verwertungs- und Entsorgungsmaßnahmen von Bodenaushub und Bauschutt sind 
nach Vorlage der Ergebnisse der Aushubüberwachung mit dem Landratsamt 
Landsberg a. Lech abzustimmen. 

4. Bodenkontaminationen 

Von der Aushubüberwachung festgestellte Bodenkontaminationen sind gem. § 4 
Abs. 2 - 4 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) im Bereich von Sanierungs-
schwellwertüberschreitungen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden abzu-
grenzen, zu sanieren oder zu sichern. 

5. Bodenluft 

Soweit vom Sachverständigen Belastungen der Bodenluft  (LHKW, BTEX, Deponie-
gashaupt-komponenten) nicht ausgeschlossen werden können, sind in Abstimmung 
mit den Fachbehörden Bodenluftuntersuchungen vorzunehmen, deren Ergebnisse 
bauliche Schutzmaßnahmen erforderlich machen können. 

6. Anforderungen bei sensiblen Flächennutzungen 

Bei Flächen, wie Altlastenverdachtsflächen, Auffüllungen etc., bei denen eine bzgl. 
des Wirkungspfades Boden – Mensch sensible Nutzung z. B. durch Spiel-, Freizeit- 
und Gartennutzung nicht ausgeschlossen werden kann oder bei denen sich eine 
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